
 

 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Flurbereinigungsbehörde 

- Dezernat 33 - 

 

Vereinfachte Flurbereinigung 

Deich Lüttingen 

Az.: 33-72301 

 

Informationen zur Vorstandswahl 

 

Für Teile der Stadt Xanten, Kreis Wesel und der Stadt Goch, Kreis Kleve, wurde durch 

Beschluss der Bezirksregierung Düsseldorf, Flurbereinigungsbehörde, vom 22.03.2023 die 

Flurbereinigung Deich Lüttingen angeordnet und das Flurbereinigungsgebiet festgestellt. 

Das ca. 96 ha große Flurbereinigungsgebiet ist auf den untenstehenden Übersichtskarten 

dargestellt (rechts Kerngebiet und Exklaven in Xanten, links Exklave in Goch). 

Zur Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Deich Lüttingen 

lädt die Flurbereinigungsbehörde gemäß § 21 Abs. 2 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) alle 

Teilnehmer ein am 

Mittwoch, 19.03.2025, um 18 Uhr 

Rathaus der Stadt Xanten, Raum 114 N, Karthaus 2, 46509 Xanten. 

In dem bereits am 26.06.2024 stattgefundenen Termin zur Vorstandswahl konnte wegen zu 

geringer Beteiligung kein Vorstand gewählt werden. Deshalb wird der Wahltermin nun erneut 

durchgeführt. 
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Teilnehmer eines Flurbereinigungsverfahrens sind die Eigentümer und Erbbauberechtigten 

der gemäß dem Flurbereinigungsbeschluss zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 

Grundstücke. 

Es können auch Personen in den Vorstand gewählt werden, die selbst nicht Teilnehmer sind. 

Jeder Teilnehmer oder Bevollmächtigte hat nur eine Stimme, gleichgültig wie viele 

Besitzstände er vertritt. Gemeinschaftliche Eigentümer gelten als ein Teilnehmer. Gewählt sind 

diejenigen, die die meisten Stimmen erhalten.  

Die Teilnahme an diesem Termin ist jedem Eigentümer oder Erbbauberechtigten freigestellt. 

Durch die Teilnahme am Termin oder durch Bevollmächtigung entstehende Kosten können 

nicht erstattet werden. 

Bevollmächtigte müssen sich durch schriftliche Vollmacht im Termin ausweisen. 

Vollmachtsvordrucke werden auf Anforderung zugesandt. 

Die Bestimmung der Zahl der Vorstandsmitglieder erfolgt im Wahltermin auf Vorschlag der 

Flurbereinigungsbehörde und nach Aussprache in der Teilnehmerversammlung. Die 

Flurbereinigungsbehörde bestimmt die Zahl der Vorstandsmitglieder formell im Termin. 

 

Kontaktdaten:  

Bezirksregierung Düsseldorf – Dezernat 33  

41061 Mönchengladbach 

Croonsallee 36 – 40 

Tel.: 0211/475-9803 

FAX: 0211/475-9791 

E-Mail: dezernat33@brd.nrw.de 

 

Stand: 

27.01.2025 


